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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1980

Norm

ABGB §861

ABGB §914 IIIh

ABGB §1061

ABGB §1295 Ib

HGB §377 F

Rechtssatz

Auch nach Genehmigung der Ware durch den Zwischenhändler durch Unterlassung der Mängelrüge gem § 377 HGB

bestehen auf Grund von Treu und Glauben und ergänzender Vertragsauslegung weiterwirkende Vertragsp ichten

insoweit, als jedenfalls darüber, ob die vom Zwischenhändler bereits weiterveräußerte Ware mangelfrei war, bei

Rückfrage wegen eines vom Letztverbraucher erhobenen Gewährleistungsanspruches nicht bewußt unrichtige

Behauptungen aufgestellt werden dürfen.
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